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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

§130 StGB (Volksverhetzung): Einführung einer weiteren
Nebenfolge

Stand vom 07.06.2024 18:39:00 bis 01.07.2024 09:52:43

Angegeben von:
am 07.06.2024 Campact e.V. (R000726)

Beschreibung:
Im §130 StGB (Volksverhetzung) soll analog zu anderen im StGB geregelten Straftatbeständen in 

einem neuen Absatz eine Nebenfolge eingeführt werden: “Neben einer Freiheitsstrafe von 

mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und 

die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2).” Campact 

lässt hierzu ein Rechtsgutachten erstellen.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Strafrecht [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 StGB [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000726
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_LAW%7CFOI_LAW_CRIMINAL%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb
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